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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

In dieser ersten Ausgabe unseres Newsletters im Jahr 2018 stellen wir 

Ihnen die wichtigsten Ergebnisse aus den ersten 12 Monaten der Um-

setzung unseres Reintegrationsprojektes für freiwillige  

Rückkehrer/innen nach Afghanistan und Iran vor.   

 

Das erste Jahr der Projektumsetzung hat gezeigt, dass die Projekt-

teilnehmer/innen nach ihrer Rückkehr großes Interesse an der Unter-

stützung für einkommensgenerierende Aktivitäten, also der  

Gründung von oder Beteiligung an einem Kleinunternehmen, haben. 

IOM hat einen Leitfaden zur Unternehmensgründung in Afghanistan 

oder Iran erstellt, der Rückkehrer/innen finanzielles Basiswissen ver-

mittelt (Seite 6). Anhand von Rückkehrgeschichten erläutern wir auf 

einer Doppelseite (Seite 2 und 3) ausführlich, welche Schritte für  

Projektteilnehmer/innen in Afghanistan notwendig sind, um mit Hilfe 

des Projekts RESTART II ein Unternehmen zu gründen. 

 

Darüber hinaus möchten wir in dieser Ausgabe des Newsletters Ihre 

Aufmerksamkeit auch auf das Thema Gender und Migration lenken: 

Migration kann für Frauen und Männer unterschiedliche Chancen und 

Herausforderungen bedeuten.  

 

Wir wünschen Ihnen wie immer viel Vergnügen beim Lesen! 

  

Mit besten Grüßen 

das AVRR Team 

 

In dieser Ausgabe: 

 

 

 

Unternehmensgründung in Afghanistan . S. 2 

 

Statistik 2017: Das erste Jahr RESTART II in 

Afghanistan und Iran ..…………………..….. S. 4 

 

Neuerungen im Modell der Reintegrations-

unterstützung …..………...…………………… S. 4 

 

Gender und Freiwillige Rückkehr ....……... S. 5 

 

Leitfaden zur Unternehmensgründung .... S. 6 

 

World Migration Report 2018 …..…………. S. 7 

 

 

 

1 

Abteilung für Unterstützte Freiwillige 

Rückkehr und Reintegration 

 

Internationale Organisation für Migration  

Landesbüro für Österreich 

 

Nibelungengasse 13/4 

1010 Wien 

Tel.: +43 (0) 1 585 3322 22 

Email: avrr.vienna@iom.int 

Der RESTART II Projektteilnehmer Mohammad Jawad A. investierte seine 

Reintegrationsunterstützung in eine Geschäftspartnerschaft mit einer 

Metallwerkstätte. © IOM 2018 



Mit RESTART II in die Unternehmensgründung in Afghanistan 
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Mit der Reintegrationsunterstützung des Projektes RESTART II* haben die Teilneh-

mer/innen unter anderem die Möglichkeit bis zu 2.800 Euro in eine einkommens-

generierende Aktivität zu investieren. Da sich seit Beginn der Projektumsetzung der 

überwiegende Teil der unterstützten Rückkehrer/innen nach Afghanistan für diese 

Option entschied, wird das Thema in diesem Artikel genauer beleuchtet. 
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Den Projektteilnehmer/innen ist mit wenigen Ausnahmen 

(Taxiunternehmen, Geldwechselstuben, Verkauf von Tabak 

oder Alkohol, Verkauf von Handyguthaben oder Flugtickets 

können nicht unterstützt werden) frei überlassen in welche 

Art von Unternehmen sie in Afghanistan investieren möch-

ten.  

Empfehlenswert ist, dass sie bei der Wahl ihres Unterneh-

mens ihre beruflichen Erfahrungen, ihre Netzwerke und die 

lokale Nachfrage berücksichtigen.  

 

Bisher haben sich 77 Prozent der Projektteilnehmer/innen in 

Afghanistan, die bereits einen Business Plan entwickelt ha-

ben, dazu entschieden, ihre Reintegrationsunterstützung im 

Sektor Handel zu investieren. Weitere zehn Prozent inves-

tierten in einen Handwerksbetrieb, sieben Prozent in der 

Landwirtschaft und sechs Prozent im Dienstleistungssektor.  

 

Eine der zwei Frauen, die bisher im Projekt nach Afghanistan 

zurückgekehrt sind, hat ihre Reintegrationsunterstützung 

bereits in eine Geschäftspartnerschaft mit einem Schönheits-

salon in Kabul investiert.  

 

 

* Das Projekt RESTART II – Reintegrationsunterstützung für Freiwillige Rückkehrer/innen nach Afghanistan und Iran wird 

von 01.01.2017 bis 31.12.2019 von IOM umgesetzt und durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der  

Europäischen Union und das österreichische Bundesministerium für Inneres kofinanziert.  
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Mohammad S. (siehe Bilder unten), ist einer der Projektteil-

nehmer, die sich dafür entschieden, mit Unterstützung des 

Projektes RESTART II* ein eigenes kleines Unternehmen zu 

gründen.  

 

Nach seiner Rückkehr nach Kabul wurde das IOM Büro zu 

einer wichtigen Anlaufstelle für S.. Hier erhielt er erste Rein-

tegrationsberatung, einen Leitfaden zur Unternehmens-

gründung (siehe Seite 6) und Unterstützung bei der Erstel-

lung eines einfachen Business Plans für ein Lebensmittelge-

schäft.  

In seinem Business Plan hielt er unter anderem fest, welche 

Ausgaben mit der Verwirklichung seiner Geschäftsidee ver-

bunden waren, wie hoch die Einnahmen sein sollten um Ge-

winn zu erzielen, und wie er das Marketing für sein Unter-

nehmen gestalten wollte.  

 

Zusätzlich musste S. eine Geschäftslizenz bei den lokalen 

Behörden erwerben. Die Kosten dafür betragen in  

Afghanistan 500 bis 1.000 Afghani (umgerechnet ca. 5,8 bis 

11,7 Euro). S. informierte sich auch über den lokalen Markt 

und holte insgesamt drei unterschiedliche Kostenvoran-

schläge für die Lebensmittel ein, die er in seinem Geschäft 

verkaufen wollte. 

Vorher-Nachher: Das Bild links zeigt Mohammad S. im August 2017 in seinem noch leeren Geschäftslokal. Das Bild rechts 

wurde während des Monitoring Besuchs im Dezember des gleichen Jahres aufgenommen: Inzwischen läuft sein Lebensmittel-

geschäft zu seiner Zufriedenheit. @ IOM 2017 

Der Weg zu einem Lebensmittelgeschäft in Kabul 
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Nachdem S. ein geeignetes Geschäftslokal gefunden und 

einen Mietvertrag dafür abgeschlossen hatte, reichte er alle 

Dokumente im IOM Büro in Kabul ein.  

 

Nun war IOM an der Reihe: Sowohl in Afghanistan als auch 

in Österreich wurden die eingereichten Dokumente geprüft 

und nach ihrer Bewilligung die erste von zwei Tranchen der 

Reintegrationsunterstützung für einkommensgenerierende 

Aktivitäten frei gegeben. IOM Kabul bezahlte direkt beim 

Anbieter des günstigsten Kostenvoranschlages für die  

Waren, die S. in seinem Lebensmittelgeschäft verkaufen 

wollte. Daraufhin erhielt S. die gewünschten Waren und 

konnte endlich loslegen!  

 

Monitoring 

 

Im Dezember 2017 besuchte ein Mitarbeiter von IOM  

Afghanistan S. in seinem Lebensmittelgeschäft, das sich im 

15. Bezirk der Hauptstadt Kabul befindet. Im Gespräch er-

zählte S., dass er mit dem Einkommen aus seinem Geschäft 

bisher sehr zufrieden war. Er kann damit nicht nur für sich 

selbst sondern auch für fünf weitere Personen in seinem 

Haushalt sorgen, die finanziell von ihm abhängig sind. S. ist 

zuversichtlich sein Geschäft in Zukunft noch weiter aus-

bauen zu können (siehe Bilder S. 2). 

 

Inzwischen konnte IOM für S. auch die verbliebene zweite 

Tranche der Reintegrationsunterstützung für einkommens-

generierende Aktivitäten bewilligen.  

 

Eröffnung eines Game Clubs 

 

Einen Teil dieses Prozesses hat Imam N., der ebenfalls mit 

Unterstützung des Projekts RESTART II* nach Afghanistan 

zurückgekehrt ist, noch vor sich (siehe Bild unten).  

 

Auch er hat im Dezember 2017 gemeinsam mit dem IOM 

Büro in Kabul seinen Business Plan erstellt. Sein Plan ist es, 

einen Game Club zu eröffnen, wo Kinder und Jugendliche 

gegen eine Gebühr Videospiele spielen können. Mit der  

ersten Tranche seiner Reintegrationsunterstützung möchte 

er Spielekonsolen und Fernseher für den Game Club kaufen.  

 

Sein Bruder wird ihn bei seinem Vorhaben ebenfalls unter-

stützen.  

 

Nachdem N. alle notwendigen Dokumente (Business Plan, 

drei Kostenvoranschläge für Spielekonsolen und Fernseher, 

einen Mietvertrag für das Geschäftslokal und eine  

Geschäftslizenz) eingereicht hatte, konnte IOM die  

Auszahlung der ersten Tranche seiner Reintegrationsunter-

stützung für einkommensgenerierende Aktivitäten in der 

Höhe von 1.500 Euro bereits bewilligen.  

 

Beim Monitoring-Besuch, der in zwei bis vier Monaten statt-

finden soll, wird sich zeigen, wie weit er seine Pläne inzwi-

schen umsetzen konnte.  

Erforderliche Dokumente zur Beantragung der 

Reintegrationsunterstützung für einkommens-

generierende Aktivitäten in Afghanistan 

 

• Beratungsgespräch mit IOM zur Erhebung der 

Reintegrationsbedürfnisse  

 

• Ausarbeitung eines Business Plans 

 

• 3 Kostenvoranschläge für den Kauf von  

Ausstattung oder Waren 

 

• Mietvertrag für das Geschäftslokal 

 

• Bei der Gründung eines eigenen Unternehmens: 

Geschäftslizenz  

 

• Wenn eine Beteiligung an einem bereits  

bestehenden Unternehmen geplant ist: Partner-

schaftsvertrag 

 

• Bei Viehzucht: „Stallbrief“ zur Bestätigung, dass 

ausreichend Land für die Haltung von Vieh  

verfügbar ist 

Mit RESTART II in die Unternehmensgründung in Afghanistan 

Das Bild links zeigt Imam N. vor 

seinem Geschäftslokal in Kabul. Mit 

Unterstützung des Projekts 

RESTART II* plant er hier einen  

Game Club zu eröffnen.  

@ IOM 2017 



Statistik 2017: Das erste Jahr RESTART II in Afghanistan und Iran 
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2017 war das erste Jahr der Projektumsetzung von RESTART II - Reintegrationsunterstützung für Freiwillige Rück-

kehrer/innen nach Afghanistan und Iran. Das Projekt, das durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 

der Europäischen Union und das österreichische Bundesministerium für Inneres kofinanziert wird, läuft noch bis 

31.12.2019. Wir möchten Ihnen hier die wichtigsten Ergebnisse aus dem ersten Jahr präsentieren. 

 

Während im ersten Jahr der Projektumsetzung maximal 

2.500 Euro der Reintegrationsunterstützung für wirtschaft-

liche Tätigkeiten verwendet werden konnten, können die 

Projektteilnehmer/innen nun bis zu 2.800 Euro in die  

Gründung von oder Beteiligung an einem Kleinunternehmen 

investieren. 

 

In Afghanistan, wo die Reintegrationsunterstützung für ein-

kommensgenerierende Tätigkeiten in zwei Tranchen ausbe-

zahlt wird, beläuft sich die erste Tranche seither auf  

1.800 Euro und die zweite Tranche auf 1.000 Euro. In Iran 

können die gesamten 2.800 Euro für die Gründung von oder 

Beteiligung an einem Kleinunternehmen in einer Tranche 

abgerufen werden.  

Es bleibt weiterhin möglich einen Teil oder die gesamte 

Summe für Ausbildungsmaßnahmen zu investieren. Nach 

wie vor können sich die Projektteilnehmer/innen dafür ent-

scheiden, bis zu 300 Euro als Wohnunterstützung oder zur 

Unterstützung der Kinder zu verwenden. Der Höchstbetrag 

für Reintegrationsunterstützung in Sachleistungen bleibt 

aber bei 2.800 Euro. Auch die Bargeldunterstützung in der 

Höhe von 500 Euro bleibt von den Änderungen unberührt. 

 

Mit diesen Anpassungen reagierte IOM Österreich auf die 

hohe Nachfrage nach Unterstützung für einkommensgene-

rierende Tätigkeiten und hofft so den realen Bedürfnissen 

der Rückkehrer/innen, noch besser gerecht zu werden.  
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Behrouz E. kehrte 2017 nach Iran zurück. Mit Unterstützung von RESTART II 

konnte er landwirtschaftliche Maschinen erwerben; er arbeitet als Bauer in 

der Provinz Gilan. @ IOM 2017 
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RESTART II: Rückkehrer/innen pro Monat

Afghanistan Iran

8,5% 

Frauen 

91,5%  

Männer 

90 Rückkehrer/innen nach Afghanistan  

87 Rückkehrer/innen nach Iran  

177 

RESTART II–Teilnehmer/innen erhielten  

Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr  

141 Rückkehrer/innen 

erhielten Bargeldunter-

stützung in der Höhe von 

EUR 500,- nach der Rück-

kehr (79 Afghanistan,  

62 Iran). 

83 Rückkehrer/innen 

erhielten Sachleistungen 

zur Förderung von ein-

kommensgenerierenden 

Aktivitäten (52 Afghanis-

tan, 31 Iran). 

50 Rückkehrer/innen 

wurden bei der Miete oder  

Renovierung ihrer Unter-

kunft unterstützt (39  

Afghanistan, 11 Iran).  

117 Projektinformati-

onsgespräche wurden 

von IOM mit Rückkehrer/

innen vor der Ausreise 

geführt. 

Zu Beginn 2018 evaluierte das Projektteam von IOM Österreich das erste Jahr der Umsetzung von RESTART II.  

Basierend auf dem Feedback unserer Projektteilnehmer/innen und den Empfehlungen der Mitarbeiter/innen von IOM 

Afghanistan und IOM Iran wurde das Modell der Reintegrationsunterstützung vereinfacht.  

RESTART II: Neuerungen im Modell der Reintegrationsunterstützung 



2015 gab es an die 244 Millionen internationale Migranten 

und Migrantinnen weltweit, 48 Prozent von ihnen waren 

Frauen*. Durch Migration können sich für Frauen mehr 

Handlungs- und Entwicklungsoptionen eröffnen. Frauen 

migrieren auch unabhängig von ihren Familien und leisten 

durch ihre Geldtransfers in die Herkunftsländer einen  

wichtigen Beitrag zum Haushaltseinkommen. Diese und  

andere Faktoren können den Status von Frauen innerhalb 

der Familie und ihren Gesellschaften verbessern und ihre 

Entscheidungsspielräume vergrößern.  

 

Rückkehr von Migrantinnen - Chancen und Risiken  

 

Geschlechtsspezifische Rollen und Erwartungen in einer Ge-

sellschaft können die Migrationserlebnisse von Frauen und 

Männern unterschiedlich beeinflussen. Die sozial  

konstruierten und realen Unterschiede von Frauen und  

Männern variieren von Gesellschaft zu Gesellschaft, womit 

sowohl Herausforderungen als auch Chancen einhergehen. 

Durch die Erfahrungen, die Migrantinnen in anderen Gesell-

schaften gesammelt haben, ist es möglich, dass sie nach 

ihrer Rückkehr Schwierigkeiten haben, sich wieder an die 

kulturellen und geschlechtsspezifischen Normen im  

Herkunftsland anzupassen. Andererseits können die  

sozialen und kulturellen Kompetenzen, die sich  

Migrantinnen während ihrer Migration angeeignet haben, 

auch dazu führen, dass restriktive Rollenbilder hinterfragt 

und verändert werden. 

 

Verglichen mit Männern überweisen Frauen regelmäßiger 

und einen höheren Teil ihres Einkommens zurück an die 

Familie**. Aufgrund der finanziellen Unterstützung können 

sich der Einfluss und die Entscheidungsbefugnisse, die  

Frauen innerhalb ihrer Familien und Gemeinschaften haben, 

vergrößern. Im Falle einer Rückkehr kann dies Migrantinnen 

einen besseren Status oder eine größere wirtschaftliche Un-

abhängigkeit als vor ihrer Migration ermöglichen.  

 

Für Migrantinnen, die während ihrer Migration Gewalt erlebt 

haben oder von Menschenhandel betroffen waren, kann eine 

Rückkehr aber auch besondere Risiken bergen: Es besteht 

die Gefahr, dass sie erneut Opfer von Menschenhandel wer-

den oder sie Stigmatisierung erfahren.  

Gender in RESTART II 

 

Ziel des aktuell laufenden Projektes RESTART II, gefördert 

vom Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der  

Europäischen Union und dem BM.I, ist es, allen Projektteil-

nehmer/innen, unabhängig von ihrem Geschlecht, an ihre 

Bedürfnisse angepasste Reintegrationsunterstützung zu 

bieten. Die vorherrschenden geschlechtsspezifischen  

Normen in Afghanistan und Iran führen jedoch dazu, dass 

weibliche Rückkehrerinnen in der Praxis nicht die gleichen 

wirtschaftlichen Möglichkeiten haben wie Männer.  

 

Im ersten Jahr der Umsetzung von RESTART II (2017), kehr-

ten mit Unterstützung des Projektes insgesamt 2 Frauen 

nach Afghanistan und 13 Frauen nach Iran zurück. Um si-

cherzustellen, dass die weiblichen RESTART II Teilnehmerin-

nen die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten best-

möglich ausschöpfen können, hat es sich das IOM Projekt-

team zum Ziel gesetzt, alle Teilnehmerinnen vor ihrer Rück-

kehr für ein Projektinformationsge-

spräch zu treffen.  

 

Auch die Möglichkeit Kinderbetreuung, 

Unterstützung für Ausbildung oder Un-

terkunft in Anspruch zu nehmen, soll 

die weiblichen RESTART II Teilnehmer/

innen dabei unterstützen, sich nach 

ihrer Rückkehr wirtschaftlich und sozial 

reintegrieren zu können.  

 

 

 

* IOM World Migration Report 2017: S. 

17  

** IOM: Infosheet Gender, Migration 

and Remittances: https://www.iom.int/

sites/default/files/about-iom/Gender-

migration-remittances-infosheet.pdf   
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Gender und Freiwillige Rückkehr 

Diese Abbildung gibt einen Überblick über die Anzahl von Migrant/innen nach  

Geschlecht in den verschiedenen Weltregionen. @ UNDESA 2017 

Galikhanova I. kehrte mit Unterstützung des Projektes 

RESTART, koofinanziert durch den Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds der Europäischen Union und das BM.I, 

in die Republik Tschetschenien der Russischen Föderation 

zurück. Mit Hilfe des Projektes wurde sie in der Landwirt-

schaft tätig. @ IOM 2016. 



Von links nach rechts: Kira Godovanyuk und Herr S. vor 

dem Büro der Tschetschenischen Tourismuswerbung in 

Grosny —IOM 2016 

World Migration Report 2018 

 

Der aktuelle World Migration Report 2018 ist der neun-

te Bericht in einer von IOM publizierten Serie zu globa-

len Migrationsthemen. Darin werden aktuelle Migrati-

onsdynamiken vorgestellt und neu entstehende und 

komplexe Themen, die die menschliche Mobilität be-

einflussen, im Detail analysiert. Der Bericht widmet 

sich unter anderem Themen wie Arbeitsmigration, 

Menschenhandel, Integration oder irreguläre  

Migration.  

Unter folgendem Link ist der vollständige Bericht frei 

zugänglich:  

https://publications.iom.int/system/files/pdf/

wmr_2018_en.pdf  

  

Abteilung für Unterstützte Freiwillige  

Rückkehr und Reintegration 

 

Internationale Organisation für Migration  

Landesbüro für Österreich 

 

Nibelungengasse 13/4 - 1010 Wien  

Tel.: +43 (0) 1 585 3322 22  6 

Dieser Newsletter entsteht mit freundlicher Unterstützung des Österreichischen  

Bundesministeriums für Inneres (BM.I) und der Europäischen Union (AMIF) im Rahmen des 

Projekts „RESTART II – Reintegrationsunterstützung für Freiwillige Rückkehrer/innen nach 

Afghanistan und Iran“, bezieht sich allerdings nicht ausschließlich auf das genannte  

Projekt. Die Meinungen sind jene der Autor/innen und spiegeln nicht notwendigerweise die 

Ansichten von IOM, ihrer Mitgliedstaaten, des BM.I, der Europäischen Union oder ihrer 

Mitgliedstaaten wider. 
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Angefangen bei der Ideenfindung, über den schrittweisen Aufbau 

bis hin zur Unternehmensführung bietet dieser Leitfaden einen  

guten Überblick zu Themen, die für die Projekteilnehmer/innen  

relevant werden können. So wird zum Beispiel erklärt, wie auf  

einfache Weise der Profit des geplanten Unternehmens berechnet 

werden kann oder durch welche Maßnahmen Kundschaft angezogen 

werden kann.  

Der Leitfaden zur Unternehmensgründung wird den im Projekt 

RESTART II unterstützten Rückkehrer/innen vor Ort beim ersten  

Beratungsgespräch in Form einer Broschüre zur Verfügung gestellt. 

Aufgrund landesspezifischer Unterschiede wurde eine eigene  

Version für Afghanistan (verfügbar auf Englisch, Dari und Paschto) 

und eine eigene Version für Iran (verfügbar auf Englisch und Farsi) 

entwickelt.  

Der Leitfaden zur Unternehmensgründung wurde im Zuge des  

Projektes RESTART II entwickelt, das durch den Asyl-, Migrations- 

und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union und das  

österreichische Bundesministerium für Inneres kofinanziert wird. 

 

Leitfaden zur Unternehmensgründung 

Der überwiegende Teil der Projektteilnehmer/innen in Afghanistan und Iran ist nach der Rückkehr an der Gründung 

von oder der Beteiligung an einem Kleinunternehmen interessiert. Da viele von ihnen Qualifizierungsbedarf mit-

bringen, hat IOM Österreich gemeinsam mit Mitarbeiter/innen von IOM Afghanistan und IOM Iran einen Leitfaden zur 

Unternehmensgründung entwickelt, um Projektteilnehmer/innen finanzielles Basiswissen zu vermitteln.  

Leitfaden zur Unternehmensgründung: Das Bild rechts oben zeigt das 

Deckblatt der Broschüre für Afghanistan, das Bild rechts unten zeigt das 

Deckblatt der Broschüre für Iran. @ IOM 2017 


